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Name, Vorname Dienststelle 

Belehrung und Erklärung für Beschäftigte im öffentl. Dienst 

I. Belehrung

Die/Der Beschäftigte ist verpflichtet, sich durch sein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren Er-

haltung einzutreten. 

Die politischen Treuepflichten ergeben sich für Beschäftigte aus § 3 Abs. 1 S. 2 des Tarifver-

trages für den öffentlichen Dienst (TV-L). 

Freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ist nach der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichtes (vgl. Urteil vom 23.10.1952, Az.: 1 BvB 1/51, 

Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes Band 2 S. 1 ff; Urteil vom 

17.08.1956, Az.: 1 BvB 2/51, Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerich-

tes Band 5 S. 85 ff) eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft 

eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Vol-

kes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. 

Die freiheitliche demokratische Grundordnung ist das Gegenteil des totalen Staates, der als 

ausschließliche Herrschaftsmacht Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit ablehnt. Zu den 

grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind insbesondere zu rechnen:  

• Die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor

dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung,

• die Volkssouveränität,

• die Gewaltenteilung,

• die Verantwortlichkeit der Regierung,

• die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,

• die Unabhängigkeit der Gerichte,

• das Mehrparteienprinzip,

• die Chancengleichheit für alle politischen Parteien,

• das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition.

Die Teilnahme an Bestrebungen, die sich gegen die durch die vorgenannten Grundsätze ge-

kennzeichnete freiheitliche demokratische Grundordnung richten, ist unvereinbar mit den 

Pflichten eines im öffentlichen Dienst Beschäftigten. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob diese 

Bestrebungen im Rahmen einer Organisation oder außerhalb einer solchen verfolgt werden.  
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Bewerber für den öffentlichen Dienst, die an verfassungsfeindlichen Bestrebungen teilnehmen 

oder sie unter-stützen, dürfen nicht eingestellt werden. 

Beschäftigte, die sich einer solchen Pflichtverletzung schuldig machen, müssen in diesen Fäl-

len mit einer außerordentlichen Kündigung gemäß § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

(BGB) rechnen.  

II. Erklärung

Aufgrund dieser Belehrung erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich die vorstehenden Grunds-

ätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahe und 

dass ich bereit bin, mich jeder-zeit durch mein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demo-

kratischen Grundordnung im Sinne des Grund-gesetzes zu bekennen und für deren Erhaltung 

einzutreten. 

Ich versichere ausdrücklich, dass ich Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische 

Grundordnung oder gegen eine ihrer oben genannten grundlegenden Prinzipien gerichtet sind, 

nicht unterstütze und auch nicht Mitglied einer hiergegen gerichteten Organisation bin. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich bei einem Verstoß gegen diese Dienst- und Treue-

pflichten mit einer Entfernung aus dem Dienst rechnen muss. 

Datum, Unterschrift 
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Name, Vorname Dienststelle 

Erklärung für Beschäftigte 

Ich versichere nach Kenntnisnahme des Merkblattes hiermit, dass ich 

  nicht  

  wie folgt: 

gerichtlich bestraft bin. 

Ferner erkläre ich, dass zurzeit kein Ermittlungsverfahren einer Staatsanwaltschaft gegen 

mich anhängig ist. 

Ich bin auf § 3 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) hinsichtlich 

• der allgemeinen Pflichten der Beschäftigten,

• der Schweigepflicht,

• dem Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken und

• dem Anzeigebedürfnis einer Nebentätigkeit

hingewiesen worden und habe den beigefügten Auszug aus dem Tarifvertrag für den öffentli-

chen Dienst der Länder (TV-L) und dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) zur Kenntnis ge-

nommen. 

Datum, Unterschrift 
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Auszug aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) und dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)  

§ 2 TV-L Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit
(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen.
(4) Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit,
soweit nicht eine kürzere Zeit vereinbart ist. Bei Übernahme von 
Auszubildenden im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungs-
verhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probezeit

§ 3 TV-L Allgemeine Arbeitsbedingungen
(1) Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und 
ordnungsgemäß auszuführen.  Die Beschäftigten müssen sich 
durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen.
(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheim-
haltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeit-
geber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch 
über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.
(3) Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke,
Provisionen oder sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tä-
tigkeit nicht annehmen. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des
Arbeitgebers möglich. Werden den Beschäftigten derartige Ver-
günstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unver-
züglich anzuzeigen.
(4) Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem
Arbeitgeber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. Der Arbeitge-
ber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen,
wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen 
Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeit-
gebers zu beeinträchtigen. Für Nebentätigkeiten im öffentlichen 
Dienst kann eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, die 
beim Arbeitgeber gelten, zur Auflage gemacht werden.
(5) Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt,
Beschäftigte zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzu-
weisen, dass sie zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten 
Tätigkeit in der Lage sind. Bei dem beauftragten Arzt kann es sich 
um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht
auf einen anderen Arzt geeinigt haben. Die Kosten dieser Untersu-
chung trägt der Arbeitgeber.
(6) Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollstän-
digen Personalakten. Sie können das Recht auf Einsicht auch durch 
eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben lassen. Sie kön-
nen Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. Die 
Beschäftigten müssen über Beschwerden und Behauptungen tat-
sächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig wer-
den können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. Ihre 
Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.
(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestim-
mungen, die für die Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten,
entsprechende Anwendung.

§ 4 TV-L Versetzung, Abordnung, Zuweisung,
(1) Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Grün-
den versetzt oder abgeordnet werden. 2 Sollen Beschäftigte an eine 
Dienst-stelle oder einen Betrieb außerhalb des bisherigen Arbeitsor-
tes versetzt oder voraussichtlich länger als drei Monate abgeordnet
werden, so sind sie vorher zu hören.

§ 22 TV-L Entgelt im Krankheitsfall
(1) Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
an der Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden 
trifft, erhalten sie bis zur Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach 
§ 21. Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit 
sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzli-
chen Bestimmungen. Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im 
Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung im Sinne 
des § 3 Absatz 2, § 3a und des § 9 Entgeltfortzahlungsgesetz.
(2) Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Be-
schäftigten für die Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entspre-
chende gesetzliche Leistungen gezahlt werden, einen Kranken-
geldzuschuss in Höhe des

Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen Barleistungen 
des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt 2 Nettoentgelt ist 
das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des 
§ 21; bei freiwillig Krankenversicherten ist dabei deren Gesamt-
kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Arbeitgeber-
zuschuss zu berücksichtigen. Bei Beschäftigten, die in der gesetz-
lichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder die von der
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung be-
freit sind, sind bei der Berechnung des Krankengeld-zuschusses
diejenigen Leistungen zu Grunde zu legen, die ihnen als Pflicht-
versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünden.
(3) Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 
34 Absatz 3)
a) von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Wo-
che und
b) von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Wo-
che seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben
Krankheit gezahlt. Maßgeblich für die Berechnung der Fristen 
nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im Laufe der krank-
heitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. Innerhalb eines
Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 
und 2 insgesamt längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1
genannten Fristen bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfä-
higkeit besteht jedoch mindestens der sich aus Absatz 1 erge-
bende Anspruch.

§ 5 EFZG Anzeige- und Nachweispflichten
(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeits-
unfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzu-
teilen.  Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage,
hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Be-
stehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer 
spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen.  Der 
Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheini-
gung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als
in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflich-
tet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Ist der Arbeit-
nehmer Mitglied einer gesetzlichen Kranken-kasse, muss die ärzt-
liche Bescheinigung einen Vermerk des behandeln-den Arztes
darüber enthalten, dass der Krankenkasse unverzüglich eine Be-
scheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den 
Befund und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit
übersandt wird.
(2) Hält sich der Arbeitnehmer bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit
im Ausland auf, so ist er verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeits-
unfähigkeit, deren voraussichtliche Dauer und die Adresse am
Aufenthaltsort in der schnellstmöglichen Art der Übermittlung mit-
zuteilen. Die durch die Mitteilung entstehenden Kosten hat der Ar-
beitgeber zu tragen. Darüber hinaus ist der Arbeitnehmer, wenn 
er Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, verpflichtet, auch 
dieser die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer
unverzüglich anzuzeigen.  Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als
angezeigt, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, der gesetzlichen 
Krankenkasse die voraussichtliche Fortdauer der Arbeitsunfähig-
keit mitzuteilen. Die gesetzlichen Krankenkassen können festle-
gen, dass der Arbeitnehmer Anzeige- und Mitteilungspflichten 
nach den Sätzen 3 und 4 auch gegenüber einem ausländischen 
Sozialversicherungsträger erfüllen kann. Absatz 1 Satz 5 gilt nicht.
Kehrt ein arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer in das Inland zu-
rück, so ist er verpflichtet, dem Arbeitgeber und der Krankenkasse 
seine Rückkehr unverzüglich anzuzeigen.

§ 24 TV-L Berechnung und Auszahlung des Entgelts
(1) Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonsti-
gen Entgeltbestandteile ist der Kalendermonat, soweit tarifver-
traglich nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist. Die 
Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den lau-
fenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten be-
nanntes Konto innerhalb eines Mitglied-staats der Europäischen 
Union. Fällt der Zahltag auf einen Samstag oder auf einen Wo-
chenfeiertag, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen 
Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag.




